
Fotos von Schülern auf dem Rechner behalten? ist
das erlaubt ?
Beitrag von „Moebius“ vom 27. August 2011 09:10

Die Frage ist ja, ob die Richtlinien zur Speicherung personenbezogener Daten überhaupt
anzuwenden sind.

Zitat

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener).

Ich habe Zweifel daran, dass das Foto einer Schülergruppe zB auf einem Schulfest diese
Begriffsnorm erfüllt, da für einen Außenstehenden daraus keine Informationen entnehmbar
sind, die ihm nicht schon vorher bekannt sind (sprich: einhzelne Schüler kann er nur
identifizieren, wenn er sie vorher schon kennt und abgesehen vom Aussehen enthält das Foto
auch keine weitergehenden Informationen über die Person). Genauer könnte das aber nur ein
Jurist entscheiden. Nicht zulässig wäre wohl Einzelfotos mit Namen abzuspeichern.

Die Richtlinien regeln im übrigen den Umgang von Lehrkräften mit im dienstlichen
Zusammenhang benötigten Daten. Daraus zu folgern, dass ein Lehrer zB auf einem Klassenfest
auch keine privaten Erinnerungsfotos machen darf, halte ich für konstruiert.
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